


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan 454 (2. Planfassung) 
- Stadionviertel, Preußenstraße (Marianum) - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 08.04.2009 Es gilt die BauNVO 1990 

I Städtebaurechtliche Festsetzungen 

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB)) 

1.1 Gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. V. mit § 1 Abs. 4 BauNVO wird ein 
Allgemeines Wohngebiet mit den Teilgebieten "WA1" und "WA2" festgesetzt 

1.2 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in dem Teilgebiet WA1 des Allgemeinen Wohngebiets 
folgende Nutzungen nicht zulässig: 

- Anlagen für sportliche Zwecke. 

1.3 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind in dem Teilgebiet WA1 des Allgemeinen Wohngebiets 
folgende Ausnahmen i. S. d. § 4 Abs. 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans: 

- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 

1.4 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in dem Teilgebiet WA2 des Allgemeinen Wohngebiets 
folgende Nutzungen nicht zulässig: 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-
renden Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

1.5 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind in dem Teilgebiet WA2 des Allgemeinen Wohngebiets 
folgende Ausnahmen i. S. d. § 4 Abs. 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO kann die zeichnerisch festgesetzte Grundflächenzahl 
durch 

- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, und ihre Zufahrten 

im Baufeld WA1 a bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8, in dem Baufeld WA2c bis zu einer 
Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 

2.2 Bezugspunkt für das zeichnerisch festgesetzte Mindest- und Höchstmaß der Gebäudehöhen 
ist der höchste Punkt der Grenzlinie zwischen dem Baugrundstück und der dieses erschlies-
senden Straße. 



3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ist für das Baufeld WA2a eine abweichende Bauweise festgesetzt: 
Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser. Gebäude, die als Garage oder zu Abstellzwecken genutzt 
werden, sind ohne eigene Abstandflächen sowie in den Abstandflächen eines Gebäudes auch 
dann zulässig, wenn sie eine mittlere Wandhöhe über 3 m über der Geländeoberfläche an der 
Grenze aufweisen. 

4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

4.1 Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO darf im Baufeld WA1 a des Allgemeinen Wohngebiets die 
Baugrenze, welche die überbaubare Fläche nach Norden begrenzt, durch Balkone um 
höchstens 3 m auf einer Länge von bis zu 20 vom Hundert der Länge der jeweiligen Fassade 
überschritten werden. 

4.2 Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO ist im Baufeld WA2a im ausschließlich im 1. Oberge-
schoss für vorspringende geschlossene Bauteile mit Schallschutzfunktion eine Überschreitung 
der Baugrenze auf der gesamten Länge der betreffenden Fassade um bis zu 1,2 m zulässig. 

5 Flächen für erforderliche Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

5.1 Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO sind in dem Baufeld WA2c des Allgemeinen Wohngebiets offene 
Stellplätze unzulässig. Garagenstellplätze sind nur in Tiefgaragen zulässig. 

5.2 Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO sind in den Baufeldern WA2a, WA2d und WA2e im Teilgebiet 
WA2 des Allgemeinen Wohngebiets Stellplätze in oberirdischen Garagen sowie ganz oder 
teilweise überdachte 
offene Stellplätze (Carports) ausschließlich innerhalb der festgesetzten überbaubaren Flächen 
sowie den festgesetzten Flächen für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung "Garagen" zu-
lässig. 

6 Festsetzung der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB sind in den Baufeldern WA2b und WA2e in Wohngebäuden 
höchstens je zwei Wohnungen zulässig. 

7 Flächen für sonstige Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nrn. 12, 14 BauGB) 

Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO sind in dem Baufeld WA2c Nebenanlagen, die als Gebäude 
gemäß § 2 Abs. 2 BauO NRW anzusehen sind, ausschließlich in den überbaubaren Flächen zu-
lässig. Die Ausnahmeregelung gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO bleibt unberührt. 

8 Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25a, 25b BauGB) 

8.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind die zeichnerisch festgesetzten Grünflächen mit stand-
ortgerechten Bäumen und Sträuchern sowie Rasenflächen zu begrünen. Baumpflanzungen 
sind mit Laubbäumen I. und Ordnung als Hochstämme mit einem Mindest-Stammumfang von 
30-35 cm vorzunehmen. Wege sind mit wassergebundenen Belägen zu befestigen und über 
die belebte Bodenzone zu entwässern. 

8.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind Tiefgaragen, soweit sie nicht überbaut sind, mit einer 
durchwurzelungsfähigen Substratschicht von mindestens 60 cm Stärke sowie zusätzlich einer 
geeigneten Drainschicht zu überdecken. An Baumstandorten ist die Substratschicht auf 80 cm 
zu bemessen. 



8.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind in den festgesetzten Verkehrsflächen insgesamt min-
destens 25 standortgerechte Straßenbäume, Hochstamm, Stammumfang mindestens 20-25 
cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Baumscheiben sind auf mindestens 6 qm zu be-
messen und dauerhaft zu begrünen. 

9 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

9.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB sind die in der Planzeichnung mit "L" gekennzeichneten Flä-
chen mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt Neuss (Stadtentwässe-
rung Neuss) für die Führung, Wartung und Erneuerung von Abwasserkanälen zu belasten. 

9.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB sind die in der Planzeichnung mit "G" gekennzeichneten 
Flächen mit einem Gehrecht zugunsten der Bewohner des Allgemeinen Wohngebiets und 
ihrer Besucher zu belasten. 

10 Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

10.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ist im Baufeld WA2a des Allgemeinen Wohngebiets eine in 
Nord-Süd-Richtung durchgehend zu entwickelnde Bebauung als Lärmschutzeinrichtung (Ge-
bäudehöhe von Hauptgebäuden 10 m über Geländeoberkante) zu errichten und deren Be-
stand dauerhaft öffentlich-rechtlich zu sichern. 

Im Baufeld WA2a sind seitliche Grenzabstände zu Grundstücksgrenzen, an die nicht ange-
baut wird, stets auf 3,0 m zu bemessen. In den seitlichen Grenzabständen sind Garagen oder 
zu Abstellzwecken genutzte Gebäude mit einer Höhe von mindestens 4,8 m über Gelände zu 
errichten. Diese müssen sowohl an das Hauptgebäude als auch die Grundstücksgrenze zu 
dem innerhalb des Baufeldes benachbart gelegenen Baugrundstück unmittelbar angeschlos-
sen werden. 

Im Baufeld WA2a sind Eindachungen von Hauptgebäuden ausschließlich als Satteldach zu-
lässig. Eindachungen von Nebenanlagen sind als Sattel- oder Pultdach zulässig. Pultdächer 
von Nebenanlagen sind mit einer zur Straße hin ausgerichteten Traufe zu errichten. 

10.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind die Baufelder WA1 b und WA2a des Allgemeinen 
Wohngebiets durch eine zwischen der grenzständigen Bebauung im WA1 b ("Remise") und 
der westlichen Begrenzung des Stadiongeländes entlang der Geltungsbereichsgrenze ge-
führte, durchgängig geschlossene Lärmschutzanlage von 2,5 m Höhe gegen gewerbliche 
Schallimmissionen zu schützen. Die in nord-südlicher Richtung verlaufenden Abschnitte der 
zum Zeitpunkt der Planaufstellung bestehenden Grenzmauer an der westlichen Geltungsbe-
reichsgrenze sind in die Lärmschutzanlage zu integrieren. Abgängige Abschnitte dieser Mau-
erabschnitte sind an gleicher Stelle und mit gleicher schallabschirmender Wirkung zu erset-
zen. 

Der Mauerabschnitt an der nördlichen Außengrenze des Baufelds WA2a des Allgemeinen 
Wohngebiets ist mit einer gleichmäßig gestuften Höhenentwicklung von 2,5 m am westlichen 
Ende bis 4,0 m am östlichen Ende zu errichten. Dazu ist der Mauerabschnitt in vier gleich 
lange Teile zu gliedern, die jeweils um 0,5 m höher auszubilden sind als das westlich an-
schließende Teilstück. 

10.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ist im Baufeld WA2a des Allgemeinen Wohngebiets im Erd-
geschoss die Anordnung von zur Nachtzeit als besonders schutzbedürftigen, dauerhaft zum 
Schlafen genutzten Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer) mit einer Ausrichtung zu der lärm-
zugewandten westlichen Gebäudeseite unzulässig. 

10.4 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind im Baufeld WA1 b des Allgemeinen Wohngebiets in 
Gebäuden in zum dauernden Aufenthalt geeigneten Räumen keine Fenster zulässig, die in 
Richtung Westen orientiert sind. 



Von dieser Festsetzung können gemäß § 31 Abs. 1 BauGB im Einzelfall Ausnahmen zugelas-
sen werden, soweit dies aus Gründen des Brandschutzes zur Sicherung des "zweiten Ret-
tungsweges" jeweils erforderlich ist. 

10.5 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind im Baufeld WA1 a in einem Abstand von bis zu 40 m 
von der westlichen Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans entfernt zum dauernden 
Aufenthalt geeignete Räume mit einer Ausrichtung nach Westen nur dann zulässig, wenn die 
zu öffnenden Fenster dieser Räume durch geeignete bautechnische Elemente dauerhaft von 
außen gegen gewerbliche Lärmeinwirkungen geschützt werden. 

Im WA2a des Allgemeinen Wohngebiets sind zum dauernden Aufenthalt geeignete Räume im 
1. Obergeschoss mit einer Ausrichtung nach Westen, Nordwesten oder Norden nur dann zu-
lässig, wenn die zu öffnenden Fenster dieser Räume durch geeignete bautechnische Ele-
mente dauerhaft von außen gegen gewerbliche Lärmeinwirkungen geschützt werden. Fenster 
oberhalb des 1. Obergeschosses (Dachfenster) sind in diesem Baufeld nur mit einer Ausrich-
tung nach Osten zulässig. 

Die betreffenden Schutzeinrichtungen, wie z.B. hinterlüftete Festverglasungen oder die 
äußere Haut von Doppelfassaden, müssen ein Schalldämmmaß von mindestens 10 dB 
aufweisen. Ein für die Raumlüftung ausreichender dauerhafter Luftwechsel ist bautechnisch 
sicherzustellen. 

10.6 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind im Teilgebiet WA1 des Allgemeinen Wohngebiets Anla-
gen für gesundheitliche oder soziale Zwecke, die als Krankenhaus oder Pflegeanstalt im 
Sinne der TA Lärm zu beurteilen sind, so zu errichten, dass keine schutzbedürftige Räume in 
Richtung der westlichen Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans ausgerichtet sind. 

Alternativ können zu öffnende Fenster von schutzbedürftigen Räumen, die zu der lärmzuge-
wandten Außenfassade ausgerichtet sind, durch geeignete bautechnische Elemente dauerhaft 
gegen gewerbliche Lärmeinwirkungen geschützt werden. Die betreffenden Schutzeinrichtun-
gen, wie z.B. hinterlüftete Festverglasungen oder die äußere Haut von Doppelfassaden, müs-
sen ein Schalldämmmaß von mindestens 15 dB aufweisen. Ein für die Raumlüftung ausrei-
chender dauerhafter Luftwechsel ist bautechnisch sicherzustellen. 

10.7 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans an den Fas-
saden zum dauernden Wohnen sowie zum Arbeiten geeigneter Gebäude sowie an Fassaden, 
hinter denen sich Übernachtungsräume in Beherbergungsbetrieben befinden, nach außen ab-
schließende Bauteile von Aufenthaltsräumen dergestalt auszuführen, dass schalltechnische 
Nachweise zum Schutz gegen Außenlärm gemäß der DIN 4109 in Verbindung mit der VDI-
Richtlinie 2719 geführt werden können. Dabei ist der Lärmpegelbereich III gemäß der Tabelle 
8 "Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen" der genannten Norm 
zugrunde zulegen. 

11 Bedingte Festsetzungen (§ 9 Abs. 2 BauGB) 

11.1 Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 Zweite Alternative BauGB ist im Teilgebiet WA2 des Allgemeinen 
Wohngebiets die Aufnahme von Wohnnutzungen erst zulässig, wenn 

- dauerhaft öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass Meisterschafts- und Pokalspiele auf dem 
Hauptsportfeld des Jahnstadions an höchstens 18 Tagen im Jahr innerhalb der gemäß § 2 
Abs. 5 der Achtzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (Sportanlagen-Lärmschutzverordnung - 18. BlmSchV) einzuhaltenden Ruhezeiten ab-
gehalten werden. 

Der v.g. Regelung in Satz 1 dieser Festsetzung steht hinsichtlich der Aufnahme von Wohnnut-
zungen gleich, dass der Betrieb des Hauptsportfeldes des Jahnstadions aufgegeben ist und 
die Aufgabe öffentlich-rechtlich gesichert ist. 

Arbeiten zur Herstellung von ansonsten den Bestimmungen dieses Bebauungsplans entspre-
chenden Gebäuden bleiben zulässig. 



11.2 Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 Zweite Alternative BauGB ist in dem Teilgebiet WA2c des Allgemei-
nen Wohngebiets die Aufnahme von Wohnnutzungen in Bezug auf die Festsetzung Ziffer 11.1 
außerdem solange unzulässig, bis 

- die Errichtung der Lärmschutzvorkehrungen nach Maßgabe der textlichen Festsetzung Ziffer 
10.1 erfolgt und deren Bestand öffentlich-rechtlich gesichert ist. 

Arbeiten zur Herstellung von ansonsten den Bestimmungen dieses Bebauungsplans entspre-
chenden Gebäuden bleiben zulässig. 

11.3 Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 Zweite Alternative BauGB ist im Teilgebiet WA2b des Allgemeinen 
Wohngebiets die Aufnahme von Wohnnutzungen in Bezug auf die Festsetzungen Ziffern 11.1 
und 11.2 außerdem erst zulässig, wenn 

- die Errichtung einer Lärmschutzwand von 4m Höhe in dem in der Planzeichnung in Rotein-
tragung dargestellten Verlauf auf den Flächen des Jahnstadions (Gemarkung Neuss, Flur 
38, Flurstück Nr. 3042) und im Anschluss an die Lärmschutzanlage gemäß der Festsetzung 
10.2, oder einer Lärmschutzanlage mit gleicher Wirkung an anderer Stelle abgeschlossenen 
erfolgt sowie deren Bestand dauerhaft öffentlich-rechtlich gesichert ist. 

Arbeiten zur Herstellung von ansonsten den Bestimmungen dieses Bebauungsplans entspre-
chenden Gebäuden bleiben zulässig. 

Quellen 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-lmmissionsschutzgesetz (TA Lärm) vom 26. 
August 1998, (GMBI. Nr. 26 vom 28.08.1998 S. 503); DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau, Anforde-
rungen und Nachweise", November 1989 (veröffentlicht in den "DIN-Mitteilungen", November 1989); 
VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fenstern und Zusatzeinrichtungen", August 1987 (veröffent-
licht in den "DIN-Mitteilungen", August 1987). Die DIN-Mitteilungen werden herausgeben durch: DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V. und sind zu beziehen über: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin. 

II Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 BauO NRW) 

Gemäß § 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) werden folgende 
örtliche Bauvorschriften für das Teilgebiet WA2 des Allgemeinen Wohngebiets erlassen: 

- Als Fassadenmaterial sind Putz und/oder Sichtmauerwerk zulässig. Fassadenverschalungen aus 
Holz, Schiefer oder Metall sind nur untergeordnet (Fassadenanteil kleiner 50 vom Hundert) zu-
lässig. Fassadenverschalungen aus Kunststoff sind ausgeschlossen. 

- In den Baufeldern WA2b, WA2c, WA2d und WA2e des Allgemeinen Wohngebiets sind Ein-
dachungen als Satteldach, Pultdach sowie als Staffelgeschoss zulässig. Flachdächer sind außer 
in Kombination mit Staffelgeschossen nur an untergeordneten Bauteilen zulässig. 
Krüppelwalmdächer sind nicht zulässig. 

III Kennzeichnungen und Hinweise 

1 Immissionen 

Es bestehen Vorbelastungen im Plangebiet durch Geräuschimmissionen aus unterschiedlichen 
Quellen; hiergegen werden im Bebauungsplan Vorkehrungen getroffen u.a. durch entsprechende 
Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen. 

Im Erdgeschossbereich des WA2a wird der Immissionsrichtwert für WA durch Geräuschimmis-
sionen aus dem Bereich des westlich angrenzenden Krankenhausgeländes im Nachtzeitraum 
überschritten. Gesunde Wohnverhältnisse werden eingehalten. 



2 Bodenschutz 

Im Plangebiet sind zum Teil Überschreitungen der Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutzverord-
nung (BBodSchV) festgestellt worden. Für den Fall, dass Bodenmassen auf dem Plangebiet in ei-
nem anderen, nicht vorbelasteten Gebiet auf- bzw. eingebracht werden sollen, muss die Besorgnis 
einer schädlichen Bodenveränderung durch Bodenuntersuchungen ausgeräumt werden; dabei ist § 
12 BBodSchV zu beachten. 

3 Kampfmittel 

Teile des Bodens im Plangebiet müssen durch den Kampfmittelräumdienst mit ferromagnetischen 
Sonden überprüft werden. Dieser ist dazu bis auf den gewachsenen Bereich abzuschieben. 

In den übrigen Teilen des Plangebiets sind Erdarbeiten mit besonderer Vorsicht durchzuführen. 
Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und der Kampfmit-
telräumdienst an der Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, oder die 
nächstgelegene Polizeidienststelle zu verständigen. 

4 Regenwasserbeseitigung 

4.1 Im Teilgebiet WA1 des Allgemeinen Wohngebiets anfallende Niederschlagswässer sollen zu-
künftig im Bereich der festgesetzten Gemeinschaftsgrünanlagen über unterirdische Rigolen 
versickert werden. 

4.2 Im Baufeld WA2a des Allgemeinen Wohngebietes sowie auf den öffentlichen Verkehrsflächen 
innerhalb des Plangebiets anfallende Niederschlagswässer können, sofern die im Hinweis 
gemäß Ziff. 4.1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, in den Regenwasserkanal eingeleitet 
werden. 

4.3 Die im Bereich der übrigen Baufelder im Teilgebiet WA2 des Allgemeinen Wohngebietes an-
fallenden Niederschlagswässer sind auf dem eigenen Grundstück oder über Rigolen im Be-
reich der Gemeinschaftsgrünanlagen zu versickern. 




